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1. Begehren 

Mit diesem Ratschlag beantragen wir Ihnen, zwei Parzellen, welche bisher dem Verwaltungsver-
mögen zugeordnet waren, in das Finanzvermögen zu übertragen, und eine Parzelle, welche bis-
her dem Finanzvermögen zugeordnet war, in das Verwaltungsvermögen zu übertragen. 

2. Ausgangslage 

2.1 Rechtliches 

Liegenschaften, die im Eigentum der Einwohnergemeinde der Stadt Basel oder des Kantons Ba-
sel-Stadt stehen, sind entweder dem Finanz- oder dem Verwaltungsvermögen zugeordnet. Die 
Verfügungskompetenz bei Liegenschaften im Verwaltungsvermögen liegt beim Grossen Rat; das 
Finanzvermögen des Kantons liegt in der Verfügungshoheit des Regierungsrats. 
 
Liegenschaften im Verwaltungsvermögen sind jene, die unmittelbar der Erfüllung öffentlich-
rechtlich festgelegter Verwaltungs- bzw. Staatsaufgaben auf längere Zeit dienen (z.B. Schulhäu-
ser, Gerichtsgebäude). Im Finanzvermögen figurieren diejenigen Liegenschaften, die nicht der 
Erfüllung einer staatlichen Aufgabe dienen und ohne Beeinträchtigung einer dem Staat übertra-
genen Aufgabe veräussert werden können (vgl. § 39 Finanzhaushaltgesetz vom 14. März 2012 
SG 610.100 resp.). 
 
In § 39 Abs. 5 des Finanzhaushaltgesetzes findet sich zudem die Bestimmung, dass Vermö-
genswerte des Verwaltungsvermögens in das Finanzvermögen zu übertragen sind, falls sie zur 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben dauernd nicht mehr benötigt werden. Umgekehrt sind jene Lie-
genschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu übertragen, welche der Erfüllung einer 
öffentlichen Aufgabe langfristig dienen. 

2.2 Zuordnungskriterien 

2.2.1 Erster Grundsatz: Der Zweck der Liegenschaft gibt die Vermögensmasse vor 

Entscheidend ist das oben erwähnte Kriterium, ob eine Liegenschaft unmittelbar einer öffentli-
chen Staatsaufgabe dient oder nicht.  

2.2.2 Zweiter Grundsatz: Auf einer Parzelle sollen alle Gebäude derselben Vermö-
gensmasse angehören (Einheit von Parzelle und Vermögensmasse) 

Das erste Kriterium der Zuordnung ist unproblematisch anzuwenden, wenn eine Liegenschaft 
(resp. eine Parzelle mit Gebäuden) ausschliesslich einer Vermögensmasse angehört und z.B. 
nicht mehr als Verwaltungsvermögen gebraucht wird und daher umgewidmet werden kann. Ab-
grenzungsfragen ergeben sich, wenn sich ein Gebäude auf einer Parzelle oder mehrere Gebäude 
auf einer Parzelle teilweise im Verwaltungs- und teilweise im Finanzvermögen befinden. Hier be-
reitet die Zweiteilung in der Praxis viel Aufwand, weil sich laufend Abgrenzungsfragen (z.B. bei 
Nebenkosten, bei Unterhaltsfragen, Instandhaltung, Renovation etc.) stellen, die oft nicht befrie-
digend beantwortet werden können. Hinzu kommt, dass die Verfahrenswege von Finanz- und 
Verwaltungsvermögen verschieden sind. Soll z.B. eine Liegenschaft, die beiden Vermögensmas-
sen angehört, saniert werden, so müssen beide Verfahren für die Mittelbeschaffung im Verwal-
tungs- und im Finanzvermögen durchgeführt werden. Hinzu kommt, dass es nicht immer klar ist, 
welche Vermögensmasse in welchem Umfang von einer Sanierung profitiert und welche Quote 
auf das Finanz- und auf das Verwaltungsvermögen entfällt. Schliesslich können die Ansprüche 
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der Nutzer im Verwaltungs- und Finanzvermögen erheblich differieren. Dies führt bei gemischten 
Nutzungen zu Konflikten. 
 
Für die Frage der Zuteilung von Liegenschaften, die beiden Vermögensmassen zugehören, wird 
deshalb der Grundsatz angewandt, dass die überwiegende Nutzung der Parzelle (Präponderanz-
prinzip) als Verwaltungs- oder Finanzvermögen ihre Zugehörigkeit bestimmt.  

2.3 Notwendigkeit der Umwidmung 

Mit diesem Ratschlag wird dem Grossen Rat im Rahmen regelmässiger Bereinigungen die Über-
tragung von Parzellen oder Staatsliegenschaften vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen 
oder vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen beantragt. Bei den jetzt beantragten han-
delt es sich um nicht mehr für die Erfüllung staatlicher Aufgaben benötigte Parzellen oder um eine 
vom Verwaltungs- und Finanzvermögen gemischt genutzte Parzelle, die durch Einräumen von 
Dienstbarkeiten bereinigt werden konnte, so dass jetzt eine klare Zuordnung jeder Parzelle zu 
einer Vermögensklasse möglich ist. 
 
Die ins Finanzvermögen zu übertragenden Liegenschaften St. Alban-Vorstadt 25 und 27 sowie 
Rheintalweg 91 in Riehen werden auf Dauer nicht mehr der Erfüllung von staatlichen Aufgaben 
dienen. In Beachtung der vorumschriebenen Grundsätze sollen sie deshalb entwidmet und vom 
Verwaltungs- ins Finanzvermögen transferiert werden. 
 
Bei der ins Verwaltungsvermögen zu übertragenden Liegenschaft handelt es sich um den Klos-
terfiechtenweg 22, 22a und 22b. 
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3. Umzuwidmende Parzellen / Staatsliegenschaften vom Verwaltungs- 
ins Finanzvermögen 

St. Alban-Vorstadt 25 und 27 

Die Parzelle Sektion 5 Nr. 181 mit den Gebäuden St. Alban-Vorstadt 25 und 27 umfasst 1‘368 m2. 
Sie liegt in der Schutzzone. Das Gebäude des Rheinhofs (St. Alban-Vorstadt 25) ist ein eingetra-
genes Baudenkmal. Die angrenzende Parzelle Nr. 185 ist im Finanzvermögen. 
Heute befindet sich hier der Sitz des Gesundheitsdepartments. Mitte 2019 werden die auf ver-
schiedene Standorte verteilten Dienststellen des Gesundheitsdepartments am neuen Standort 
Malzgasse 30 zusammengelegt. Damit wird die Liegenschaft frei und kann für andere Zwecke 
genutzt werden.  
 
Der Vollzugstermin für die Umwidmung der Parzelle wird auf den 1. Juli 2019 gelegt. 
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Rheintalweg 91  

Die Parzellen Nr. 257 Sektion RE in Riehen umfasst 15‘784 m2. Im Zuge der Zonenplanrevision 
der Gemeinde Riehen wurde eine Fläche von rund 500m2 der Parzelle Nr. 257 Sektion RE in die 
Zone 2R eingezont. Die Einsprache gegen diese Einzonung wurde vom Appellationsgericht ab-
gewiesen, der Zonenplan ist somit auch in diesem Bereich rechtskräftig. 
 
Nach erfolgter Einzonung kann nun dieser Teil der Parzelle (oben schraffiert dargestellt) gemäss 
den Zonenvorschriften mit einem Wohnhaus überbaut werden. Da die ganze Parzelle heute Teil 
des Verwaltungsvermögens ist, ist eine vorgängige Abparzellierung und Umwidmung der bebau-
baren Fläche notwendig, um sie anschliessend im Baurecht abzugeben. Die übrige Fläche soll 
ebenfalls ins Finanzvermögen übertragen werden, da die meisten landwirtschaftlich genutzten 
Parzellen im Finanzvermögen sind.  
 
Der Vollzugstermin für die Umwidmung der Parzelle wird auf den 1. Januar 2019 gelegt. 
 

  

Eingezont 

Grünzone 

Landwirtschaftszone 
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4. Umzuwidmende Parzellen / Staatsliegenschaften vom Finanz- ins 
Verwaltungsvermögen 

Klosterfiechtenweg 22, 22a und 22b 

Auf der Parzelle Nr. 652 in Sektion 4 befinden sich die Gebäude des Pachthofs Klosterfiechten, 
des Vollzugszentrums Klosterfiechten, der Förderstätte und des Wohnheims. Die Parzelle liegt in 
der Landwirtschaftszone, Teile davon sind Wald oder Grünzone. Sie umfasst insgesamt 
196‘682 m2. Eigentümer ist der Kanton Basel-Stadt.  
 
Gemäss dem Liegenschaftsverzeichnis von 1975 gehört die Liegenschaft zum Finanzvermögen. 
Gemäss dem ursprünglichen Vertrag mit der GGG von 1892 zur Übernahme des Areals durch 
den Kanton besteht eine Zweckbindung „Besserungsanstalt für verwahrloste Kinder und jugendli-
che Bestrafte“. Sollte der Kanton kein Erziehungsheim mehr betreiben, müsste das Land der 
GGG zum Wiedererwerb angeboten werden. Dies deutet auf eine Zuordnung zum Verwaltungs-
vermögen hin. Zur Bereinigung der Situation soll jetzt die Parzelle mittels Beschluss des Grossen 
Rats dem Verwaltungsvermögen zugeteilt werden. Das Vollzugszentrum, die Förderstätte und 
das Wohnheim sind auf Dauer angelegte Verwaltungs-Nutzungen. Für die bestehende landwirt-
schaftliche Nutzung ist eine Dienstbarkeit zu Gunsten des Finanzvermögens errichtet worden, so 
dass die Pachtflächen in Analogie zu den weiteren Landwirtschaftsflächen im Finanzvermögen 
des Kantons verbleiben. An den heutigen Nutzungen – Landwirtschaft, Vollzugszentrum, Wohn-
heim und Förderstätte – sind keine Änderungen vorgesehen. 
 
Der Vollzugstermin für die Umwidmung wird auf den 1. Juli 2019 gelegt. 

5. Ausführungen zum fakultativen Referendum und zu den Kompe-
tenzgrenzen 

Gemäss § 29 Abs. 2 des Finanzhaushaltgesetzes unterliegen Beschlüsse des Grossen Rates 
betreffend Erwerb von und Verfügungen über Liegenschaften im Verwaltungsvermögen dem fa-
kultativen Referendum, sofern sie das Dreifache der Wertgrenze für einmalige Ausgaben über-
steigen. Im weitern besagt § 51 des gleichen Gesetzes, dass bei der Überführung von Teilen des 
Finanzvermögens oder umgekehrt die Kompetenzgrenzen wie für Ausgaben gelten; massgebend 

Wald 

Wohnheim 
 
Vollzugszentrum 
 
Förderstätte 

Grünzone 

Landwirtschaft 

Landwirtschaft 
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ist der Verkehrswert. Deshalb ist der Verkehrswert der einzelnen Liegenschaften in Bezug auf die 
Referendumsgrenze von 4,5 Mio. Franken und auf die Kompetenzgrenzen zu überprüfen. 
 
Für die Liegenschaften im Verwaltungsvermögen wurde der Verkehrswert für die Gebäude auf 
Basis der Gebäudeversicherungswerte mit Altersabzug ermittelt. Bei den Grundstücken wurde 
der Verkehrswert gemäss Angaben der Bodenbewertungsstelle aufgrund der heutigen dort recht-
lich geltenden Zonen zugrunde gelegt. Die Liegenschaften im Finanzvermögen sind nach Markt-
werten bewertet. 
 
Bei der vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen zu übertragenden Liegenschaft St. Alban-Vorstadt 
25 und 27 liegt der Verkehrswert über 4,5 Mio. Franken. Die anderen Beschlüsse – Burgfelder-
strasse 251 und Rheintalweg 91 – sind nicht dem fakultativen Referendum unterstellt. 
 
Über der Wertgrenze für das fakultative Referendum liegt auch der Wert der Liegenschaft Klos-
terfiechtenweg 22, 22a und 22b, die vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen werden 
soll.  
 
Wir legen Ihnen die Beschlussfassung jeweils für jede zu übertragende Liegenschaft gesondert 
vor. 

6. Formelle Prüfung 

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag gemäss § 8 des Gesetzes über den 
kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. März 2012 überprüft. 

7. Antrag 

Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme der nachste-
henden Beschlussentwürfe. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

   
Elisabeth Ackermann 
Präsidentin 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 
Beilage 
Entwurf Grossratsbeschluss  
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Grossratsbeschluss 
 

Ratschlag Übertragung einer Parzelle vom Verwaltungs- ins Fi-
nanzvermögen (Entwidmung) 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungs-
rates Nr. [Nummer eingeben]vom [Datum eingeben] und nach dem mündlichen Antrag der 
[Kommission eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst: 
 

1. Die Parzelle 181 in Sektion 5, St. Alban-Vorstadt 25 und 27, ist vom Verwaltungs- ins Fi-

nanzvermögen zu übertragen. 

(Inkraftsetzung per 1. Juli 2019) 

 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er untersteht dem fakultativen Referendum. 
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Grossratsbeschluss 
 

Ratschlag Übertragung einer Parzelle vom Verwaltungs- ins Fi-
nanzvermögen (Entwidmung) 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungs-
rates Nr. [Nummer eingeben]vom [Datum eingeben] und nach dem mündlichen Antrag der 
[Kommission eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst: 
 

2. Die Parzelle 257 in Sektion RE in Riehen (Rheintalweg 91) ist vom Verwaltungs- ins Fi-

nanzvermögen zu übertragen. 

(Inkraftsetzung per 1. Januar 2019) 

 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
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Grossratsbeschluss 
 
Ratschlag Übertragung einer Parzelle vom Finanz- ins Verwal-
tungsvermögen (Widmung) 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungs-
rates Nr. [Nummer eingeben]vom [Datum eingeben] und nach dem mündlichen Antrag der 
[Kommission eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst: 
 

3. Die Parzelle Nr.652 in Sektion 4, Klosterfiechtenweg 22, 22a und 22b ist vom Finanz- ins 

Verwaltungsvermögen zu übertragen. 

(Inkraftsetzung per 1. Juli 2019)  

 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er untersteht dem fakultativen Referendum. 
 


